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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 

Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Fehling GbR, Wohlsberg 3, 27389 Fintel hat am 17.07.2006 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Genehmigung 
für den Neubau eines Boxenlaufstalls (133 Rinderplätze) mit Melkzentrum, Mistplatte und 2 Güllebehältern (2605 m³ 
Lagermenge) i. V.  2,1 GV/ha, Genehmigungsverfahren gemäß § 4 i. V. m.  § 19 BImSchG, beantragt. Der Standort der 
Anlage befindet sich in Fintel, Krähenberg (Gemarkung: Fintel, Flur: 1, Flurstück(e): 48/1). 
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Das beantragte Vorhaben unterliegt einem vereinfachten Genehmigungsverfahren gemäß § 19 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819). Das Vorhaben ist 
aufgrund Nr. 7.12, Spalte 2 des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der 
Fassung vom 14.03.1997 (BGBl: I S. 504), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
genehmigungspflichtige Anlagen und zur Änderung der Anlage 1 des Gesetzes über die UVP vom 14.12.2006 (BGBl. I 
S. 2819), genehmigungsbedürftig. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war gemäß § 3c i. V. m. Anlage 1 Ziffer 7.12 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert am 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), 
eine anlagenbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  
 
Die nach § 3c UVPG erforderliche Einzelfallprüfung wurde unter Beteiligung der zuständigen Behörden und 
Fachämter durchgeführt und hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Rotenburg (Wümme), den 12.01.2007 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 

Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Herr Rolf Dodenhof, Friedrich-Behrens-Straße 19, 27383 Scheeßel hat am 07.06.2006 beim Landkreis Rotenburg 
(Wümme) eine Genehmigung für den Neubau eines Schweinemaststalles gem. § 16 i. V. m. § 19 BImSchG, Ziffer 7.1. d. 
4. BImSchV, Spalte 2a u. 2b mit 1.760 Mastschweineplätzen und  Neubau von 3 Futtersilos beantragt. Der Standort der 
Anlage befindet sich in Scheeßel, Außenbereich, (Gemarkung Sothel, Flur 1, Flurstück 63/4). 
 
Das beantragte Vorhaben unterliegt einem vereinfachten Genehmigungsverfahren gemäß § 19 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819). Das Vorhaben ist 
aufgrund Nr. 7.1, Spalte 2, Buchstaben a) und b) des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) in der Fassung vom 14.03.1997 (BGBl: I S. 504), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über genehmigungspflichtige Anlagen und zur Änderung der Anlage 1 des Gesetzes über die UVP vom 
14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), genehmigungsbedürftig. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war gemäß § 3c i. V. m. Anlage 1 Ziffer 7.12 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert am 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), 
eine anlagenbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  
 
Die nach § 3c UVPG erforderliche Einzelfallprüfung wurde unter Beteiligung der zuständigen Behörden und 
Fachämter durchgeführt und hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Rotenburg (Wümme), den 12.01.2007 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 
 
B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

2.  Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 
über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 

(Abgabensatzung für Abwasserbeseitigung) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 22.08.1996 (Nds. 
GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2005 (Nds. GVBl. S. 110), und  § 5, 6 und 8 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701), hat der Rat der Stadt Visselhövede in seiner Sitzung am 18.12.2006 folgende Sat-
zung beschlossen: 
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Artikel 1 

Die Satzung der Stadt Visselhövede über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung vom 15.12.2004 wird 
wie folgt geändert: 

 
 
a) § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Abwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,10 EUR. 
 
 
b) § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je Berechnungseinheit jährlich 11,70 EUR.  
 

Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
Visselhövede, den 18.12.2006 
 
Stadt Visselhövede 
gez. Strehse                          (L.S.) 
Bürgermeisterin 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 

10. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 
über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser 

aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 

 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 22.08.1996 (Nds. 
GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2005 (Nds. GVBl. S. 110), und § 149 Abs. 1 des Nds. Wasser-
gesetzes (NWG) i. d. F. vom 10.06.2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2004 (Nds. GVBl. 
S. 664) und § 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 11.02.1992 (Nds. 
GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701), hat der Rat der Stadt Visselhövede in 
seiner Sitzung am 18.12.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Stadt Visselhövede über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
vom 17.10.1996 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Absatz 1  erhält folgende Fassung: 

 
„Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung 

 
ab 01.01.2007 

 
a) aus Hauskläranlagen       28,24 EUR  
 
b) aus abflusslosen        13,66 EUR 
    Sammelgruben 
 

je cbm eingesammelten Fäkalschlamms/Abwassers.“ 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
Visselhövede, den 18.12.2006 
Stadt Visselhövede 
gez. Strehse                           (L.S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
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Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel 
für das Haushaltsjahr 2007 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 19.12.2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 be-
schlossen: 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 
   im Verwaltungshaushalt 
 
             in der Einnahme auf   4.160.100,-- € 
             in der Ausgabe auf    4.160.100,-- € 
 
   im Vermögenshaushalt 
 
             in der Einnahme auf      863.500,-- € 
             in der Ausgabe auf       863.500,-- € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von  

235.000,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf  

690.000,-- €  
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2007 auf 33,0 v.H. festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die an die Mitgliedsgemeinden unter zu verteilenden Schlüsselzuweisungen werden auf 111.018,-- € festgesetzt. 
 
Bothel, den 19.12.2006 
 
Samtgemeinde Bothel  
gez. Woltmann    (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 71 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 15 Abs. 6 NFAG,  § 76 Abs. 2 und  § 91 Abs. 4 NGO erforderliche Ge-
nehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 24.01.2007 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/060 erteilt 
worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Bothel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Bothel, den 15. Februar 2007 
 
Samtgemeinde Bothel 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 

8. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehren-
amtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr Bothel 

 
Aufgrund der §§ 6, 29, und 40 i.V.m. §§ 71 bis 79 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), hat der Rat der 
Samtgemeinde Bothel in seiner Sitzung am 19.12.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bothel vom 13.10.1975 i. d. F. der 7. Änderungssatzung vom 19.03.2002 wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 1 wird nach Punkt j) folgender Buchstabe hinzugefügt: 
 
„k) Gemeindeatemschutzgerätewart       mtl.          56,00 €“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2007 in Kraft. 
 
Bothel, den 19.12.2006 
 
Samtgemeinde Bothel 
gez. Woltmann    (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 

 
Satzung zur 4. Änderung der Hundesteuersatzung 

der Gemeinde Hepstedt vom 18.10.1979 
 
Aufgrund der §§ 6,8,40 und 83 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) und der §§ 1,2 und 3 des Nieders. Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in seiner Sitzung am 
18.12.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Hepstedt vom 18.10.1979 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuer wird für das Haushaltsjahr erhoben. 
 
(2) Die Steuer beträgt jährlich 51,00 Euro für den ersten Hund, 66,00 Euro für den zweiten Hund, 75,00 Euro für jeden 
weiteren Hund. 
 
(3) Die Steuer für gefährliche Hunde beträgt jährlich 408,00 Euro für den ersten Hund und 612,00 Euro für jeden weiteren 
Hund. 
 
Gefährliche Hunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charakter-
eigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in 
der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere gebissen 
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oder sonst wie über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, 
soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 3 Abs. 2 Niedersächsisches Hundegesetz (NHundG) festgestellt 
hat. 
 
(4) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 6 und 7), werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen 
Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die eine Steuerermäßigung (§§ 3, 4, 5 und 7) gewährt wird, werden als Ersthund 
und gegebenenfalls weitere Hunde vorangestellt. 
 
§ 3 (2) wird wie folgt ersetzt: 
 
Die Steuerermäßigung wird nicht für gefährliche Hunde gewährt. 
 
§ 4 (4) wird wie folgt ersetzt: 
 
Die Zwingersteuer wird nicht für gefährliche Hunde gewährt. 
 
§ 5 (3) wird wie folgt ersetzt: 
 
Die Vergünstigung wird nicht für gefährliche Hunde gewährt. 
 
§ 6 (3) wird wie folgt ersetzt: 
 
Steuerfreiheit wird nicht für gefährliche Hunde gewährt. 
 
§ 7 wird wie folgt ersetzt: 
 
(1) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn  
 a) die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 
 b) der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 
 c) für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden sind; 
 d) in den Fällen der §§ 4 und 6 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der 

Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden.  
 
(2) Steuerermäßigung oder -befreiung wird vom Beginn des Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der Ge-
meinde Hepstedt oder Samtgemeinde Tarmstedt zugegangen ist.  
 
(3) Entfallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder -befreiung, so ist dies binnen 2 Wochen der Gemeinde 
Hepstedt oder Samtgemeinde Tarmstedt anzuzeigen.  
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt zum 01.01.2007 in Kraft. 
 
Hepstedt, den 18.12.2006 
 
Gemeinde Hepstedt 
gez. Meyer                           (L.S.) 
Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchwalsede 
für das Haushaltsjahr 2007 

 
Aufgrund der §§ 40 und 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit geltenden Fassung hat 
der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in der Sitzung am 21.12.2006 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2007 beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf       825.900,-- € 
in der Ausgabe auf        825.900,-- € 

 
im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf       270.200,-- € 
in der Ausgabe auf        270.200,-- € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 

130.000,-- € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forst- 
wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)    500 v.H. 

b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B)    370 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer     350 v.H. 
 
Kirchwalsede, den 21.12.2006 
Kl. Lütjens   (L.S.)  
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Kirchwalsede während der Dienststunden öffentlich aus. 

 
 
Kirchwalsede, den 15. Februar 2007 

 
Gemeinde Kirchwalsede 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
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Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung 
für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 

in der Gemeinde Tiste 
 
Aufgrund des § 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Tiste in seiner Sitzung am 
13.12.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde wird grundsätzlich unentgeltlich 

geleistet. Anspruch auf Erstattung von Verdienstausfall und Auslagen besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach 
dieser Satzung. Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sonst ehrenamtlich tätige Personen werden nur im 
Rahmen dieser Satzung gezahlt. 

 
(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im voraus gezahlt. Auch dann, wenn der 

Empfänger das Amt nur für einen Teil des Monats innehat. Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine 
Dienstgeschäfte ununterbrochen – den Erholungsurlaub nicht eingerechnet – länger als zwei Monate nicht, so 
ermäßigt sich die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate hinausgehende Zeit auf die Hälfte. Vom gleichen 
Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende Vertreter 50 % der Aufwandsentschädigung des Vertretenen. Ruht 
das Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 
(3) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz gezahlt wird, gilt Abs. 2 Satz 1 entspre-

chend. 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) für Ratsmitglieder 

 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen eine Aufwandsentschä-

digung als Sitzungsgeld von 16,00 EUR je Sitzung.  
Bei mehreren Sitzungen an einem Tag werden nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt. 
 
(2) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit Ausnahme der Fahrtkosten nach § 5 

dieser Satzung, unbeschadet der Regelung über die Reisekosten im § 5. 
 

§ 3 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, 

seine Vertreter, die Fraktionsvorsitzenden und die Beigeordneten 
 
(1) Neben den Beträgen aus § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche Aufwandsentschädigungen ge-

zahlt: 
 
 a) an den Bürgermeister 350,00 EUR 
 b) an seinen ersten Vertreter 90,00 EUR 
 c) an seinen zweiten Vertreter 60,00 EUR 
 
(2) Vereinigt ein Ratsmitglied mehrere der in Abs. 1 genannten Funktionen auf sich, so erhält er von den zusätzlichen 

Aufwandsentschädigungen nur die jeweils höchste. 
 

§ 4 
Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 
Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsentschädigung von 6,00 EUR. § 2 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 dieser Satzung gelten entsprechend. 
 

§ 5 
Fahrt- und Reisekosten 

 
(1) Die Ratsmitglieder und die nicht dem Rat angehörenden Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten für Fahrten inner-

halb der Gemeinde eine Wegstreckenentschädigung von 0,13 EUR pro km. 
 
(2) Für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes werden den Ratsmitgliedern und den nicht dem Rat angehören-

den Mitgliedern von Ratsausschüssen Reisekosten nach der Stufe B der Reisekostenbestimmungen gewährt. Sit-
zungsgelder oder Auslagenentschädigung werden daneben nicht gezahlt. 

 
(3) Anstelle der Entschädigungen nach Abs. 1 und 2 wird für folgende Mandatsträger eine Reisekostenpauschale fest-

gesetzt: 
 
  an den Bürgermeister 21,00 EUR monatlich 
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§ 6 

Verdienstausfall 
 
(1) Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall haben 
 a ehrenamtlich tätige Personen, 
 b) Ratsmitglieder neben ihrer Aufwandsentschädigung, 
 c) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten, 
 d) nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen. 
 
(2) Ein Entschädigungsanspruch besteht nur für den nachgewiesenen tatsächlich entstandenen Verdienstausfall, soweit 

er durch die ehrenamtliche Tätigkeit bzw. die Ratstätigkeit für die Gemeinde entstanden ist. 
 
(3) Die Entschädigung für Verdienstausfall wird auf höchstens 8,00 EUR je Stunde begrenzt. 
 

§ 7 
Auslagen 

 
(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen, soweit 

dies durch das Gesetz oder diese Satzung nicht ausgeschlossen ist. 
 
(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 11,00 EUR im Monat begrenzt. 
 

§ 8 
Andere ehrenamtlich tätige Personen 

 
Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen und des Verdienstausfalls erhalten eine Aufwandsentschädigung pro 
Ratssitzung 
 
  Protokollführer, je Sitzung 25,00 EUR 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am mit dem heutigen Tage in Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Satzung über Aufwands-, Ver-
dienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen der Gemeinde Tiste vom 22. 
Mai 2002 außer Kraft. 
 
Tiste, den 13.12.2006 
 
Gemeinde Tiste 
Der Bürgermeister 
gez. Christian Glattfelder              (L.S.) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 
 
C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

 
Verbandsordnung 

für den Sparkassenzweckverband Scheeßel 
 

Aufgrund der §§ 21 Abs. 1, 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 
(Nds. GVBl. S. 203), i.V.m. § 7 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. der Neubekanntmachung 
vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) sowie der Verordnung über Sparkassenzweckverbände vom 20. November 
2006 (Nds. GVBl. S. 562) hat die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Scheeßel in ihrer Sitzung am 
01. Februar 2007 folgende Verbandsordnung beschlossen: 
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§ 1 

Verbandsmitglieder, Name, Sitz 
 
(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes – im Folgenden „Verband“ genannt – sind die Gemeinden 
 
 a) im Altkreis Rotenburg (Wümme) 
  Bothel, Brockel, Fintel, Helvesiek, Hemslingen, Lauenbrück, Scheeßel, Stemmen und Vahlde.  
 
 b) im Altkreis Bremervörde 
  Elsdorf und Gyhum. 
 
(2) Der Verband trägt den Namen 
 

„Sparkassenzweckverband Scheeßel“. 
 
 Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 Der Verband hat seinen Sitz in Scheeßel und führt das dieser Verbandsordnung beigedruckte Siegel. 
 
(3) Der Verband ist Mitglied des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbands, Hannover.  
 

§ 2 
Aufgabe, Zweck, Beteiligungsverhältnis 

 
(1) Der Verband ist Träger der Zweckverbandssparkasse Scheeßel (im Folgenden „Sparkasse“ genannt). 
 
(2) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen 

Sparkassengesetzes (NSpG) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
(3) An dem Verband sind die Verbandsmitglieder in dem Verhältnis beteiligt, in dem die Einwohnerzahl des einzelnen 

Verbandsmitglieds zu der Gesamteinwohnerzahl aller Verbandsmitglieder steht. Als Einwohnerzahlen gelten die 
Ergebnisse der Fortschreibung der Wohnbevölkerung, wie sie das Niedersächsische Landesverwaltungsamt 
- Statistik - nach dem Stand vom 31. Dezember des Kalenderjahres ermittelt, das der jeweiligen Beschlussfassung 
vorausgeht. 

 
 

§ 3 
Organe 

 
Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung und die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsge-
schäftsführer.  
 

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus folgenden Personen: 
 
a) den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder; das Hauptorgan 

des kommunalen Verbandsmitglieds (Rat) kann auf Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptver-
waltungsbeamten abweichend davon eine andere Bedienstete oder einen anderen Bediensteten des Verbands-
mitglieds in die Verbandsversammlung entsenden. Abweichend von Satz 1 entsenden aufgrund Beschluss ih-
res Rates die samtgemeindeangehörigen Verbandsmitglieder  (derzeit die Gemeinden Elsdorf und Gyhum) 
ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister auch dann in die Verbandsversammlung, wenn diese oder 
dieser nach § 70 Abs. 1 Satz 1 NGO auf die repräsentative Vertretung der Gemeinde beschränkt ist . 

 Ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte eines kommunalen Verbandsmitglieds 
ehrenamtliche Geschäftsführerin oder ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verbandes, so entsendet das Hauptor-
gan des betreffenden Verbandsmitglieds ein anderes seiner Mitglieder in die Verbandsversammlung. 

 
b) 19 weiteren Vertreterinnen oder Vertretern, von denen für die Gemeinde Scheeßel 12, die Gemeinde Bothel 1, die 

Gemeinde Hemslingen 1, die Gemeinde Fintel 2, die Gemeinde Lauenbrück 1, die Gemeinde Elsdorf 1 und die 
Gemeinde Gyhum 1 durch das jeweilige Hauptorgan dieser Verbandsmitglieder entsandt werden. Die vorstehend 
genannten Vertreterinnen oder Vertreter müssen für das Hauptorgan des jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar 
sein. 

 
(2) Die Stimmen der Verbandsmitglieder können nur einheitlich abgegeben werden. Dabei können die Vertreterinnen 

oder Vertreter desselben Verbandsmitglieds im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b) durch eine Ersatzperson nach 
Absatz 3 vertreten werden.  
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(3) Für die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Vertreterinnen oder Vertreter können von dem jeweiligen Hauptorgan 

der Verbandsmitglieder Ersatzpersonen benannt werden. Die Ersatzpersonen müssen ebenfalls für das Hauptorgan 
des jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar sein.  

 
§ 5 

Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 

(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Verbandsmitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe b) und die Ersatzpersonen 
nach § 4 Abs. 3 dieser Verbandsordnung werden für die Dauer der allgemeinen Wahlperiode (§ 33 Abs. 2 NGO) 
entsandt; § 51 Abs. 9 Sätze 2 bis 4 NGO bleibt unberührt. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode führen die 
Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Satzes 1 ihre Tätigkeit bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolgerinnen oder 
Nachfolger fort.  

 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben die Interessen des sie entsendenden Verbandsmitglieds zu verfol-

gen. Sie sind an die Beschlüsse des Rats und des Verwaltungsausschusses des entsendenden Verbandsmitglieds 
gebunden.  

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzung der Entsendung nicht mehr be-

steht. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so tritt die von dem jeweiligen Verbandsmitglied für das 
ausscheidende Mitglied bestimmte Ersatzperson an dessen Stelle.  

 
§ 6 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung beschließt über 
 
1. Änderungen der Verbandsordnung, 
 
2. die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden, 
 
3. die Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers und die Regelung der Stellvertretung, 
 
4. die Bestimmung einer anderen Person i.S.d. § 8 Abs. 2 S. 3 dieser Verbandsordnung, 
 
5. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, 
 
6. die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsrats, 
 
7. die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 
8. die Zustimmung zur Ernennung und zur Abberufung der oder des Vorsitzenden des Vorstands und ihrer oder seiner 

Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters, 
 
9. die Erteilung der Entlastung gegenüber dem Verwaltungsrat, 
 
10. die Beschlussfassung über die Verwendung von ausgeschütteten Überschüssen der Sparkasse, 
 
11. die Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat der Sparkasse beschlossenen Hereinnahme von Vermögenseinlagen 

stiller Gesellschafter, 
 
12. die Zusammenlegung der Sparkasse mit einer anderen Sparkasse und die Übertragung der Trägerschaft auf einen 

anderen Träger, 
 
13. die Auflösung der Sparkasse. 
 

§ 7 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 
Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 
(1) In der ersten Sitzung nach Beginn der allgemeinen Wahlperiode (§ 33 Abs. 2 NGO) wählt die Verbandsversamm-

lung unter der Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Mitglieds aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter eines Verbandsmitglieds für die restliche Dauer der allgemeinen Wahlperiode zur Vorsitzenden oder 
zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode führt die oder der Vorsit-
zende der Verbandsversammlung ihre oder seine Tätigkeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 
fort. Die Verbandsversammlung beschließt über die Vertretung der oder des Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung. 
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(2) Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt die Mitglieder der Verbandsversammlung schriftlich unter 

Mitteilung der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsversammlung ein. Die Ladungsfrist beträgt eine Wo-
che. Die oder der Vorsitzende stellt im Benehmen mit der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsge-
schäftsführer die Tagesordnung auf; die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer kann die 
Aufnahme bestimmter Beratungsgegenstände verlangen. Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 
sind bekannt zu machen. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 45 NGO entsprechend. 

 
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der 

Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der gesamten Stimmenzahl  der Verbandsversammlung erreichen. Die oder 
der Vorsitzende der Verbandsversammlung stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Die Ver-
sammlung gilt sodann, auch wenn sich die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter im Laufe der Sitzung verringert, als 
beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied der Verbandsversammlung Beschlussunfähigkeit geltend macht.  

 
(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst. Jedes Mitglied der 

Verbandsversammlung hat eine Stimme; § 4 Abs. 2 S. 1 sowie die §§ 12 und 13 dieser Verbandsordnung bleiben 
unberührt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird offen abgestimmt; die Verbandsversammlung 
kann  in einer Geschäftsordnung abweichende Bestimmungen treffen. Bei Wahlen findet § 48 NGO entsprechende 
Anwendung. 

 
(5) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss ersichtlich sein, 

wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen hat, welche Gegenstände verhandelt, welche 
Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vorgenommen worden sind. Die Abstimmungs- oder Wahlergebnisse sind 
festzuhalten. Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, 
wie es gestimmt hat; dies gilt nicht bei geheimer Stimmabgabe. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung, der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und 
der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen. Die Verbandsversammlung beschließt über die 
Genehmigung der Niederschrift.  

 
(6) Der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung obliegt die repräsentative Vertretung des Zweckverbands.  
 

§ 8 
Verbandsgeschäftsführung, 

Vertretung des Verbands 
 
(1) Die ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführerin oder der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer wird von der Ver-

bandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der Ver-
bandsmitglieder für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Verbandsversammlung regelt die Stellvertretung.  

 
(2) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer vertreten den Verband in Rechts- und 

Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden 
soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind, sofern sie nicht gerichtlich oder notariell beurkundet werden, nur rechts-
verbindlich, wenn sie von der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und von der oder dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder einer anderen von der Verbandsversammlung bestimmten Person 
handschriftlich unterzeichnet wurden oder von ihr oder ihm in elektronischer Form mit der dauerhaft überprüfbaren 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.  

 
(3) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer darf der Verbandsversammlung nicht angehören. 

Sie oder er nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil und ist auf Verlangen zu den Gegenständen 
der Tagesordnung zu hören. Zur Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung ist auch die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers berechtigt. Für 
die Mitglieder des Vorstands der Sparkasse gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 

300 Euro jährlich. 
 

§ 9 
Verwaltung des Verbands; Deckung des Aufwands 

 
(1) Rechnungsjahr des Verbands ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbands werden von der Sparkasse getragen. 

Dementsprechend wird nach den für Sparkassenzweckverbände geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen 
auf den Erlass einer Haushaltssatzung, die mehrjährige Finanzplanung und die Jahresrechnung sowie die Be-
stimmung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts verzichtet.  

 
(3) Wird der Verband für die Verbindlichkeiten der Sparkasse in Anspruch genommen (§ 2 Abs. 2) oder erbringt er 

nach den geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen Leistungen an die Sparkasse, so ist eine Verbands-
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umlage zu erheben. Die Höhe des Umlagebetrags für das einzelne Verbandsmitglied richtet sich nach seinem 
Anteil (§ 2 Abs. 3). 
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§ 10 
Auslagenersatz 

 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls. Das 
Sitzungsgeld als Pauschsatz für den Verdienstausfall beträgt für jede Sitzung 50 Euro zuzüglich 10 Euro pauschale 
Fahrtkostenerstattung.  
 

§ 11 
Verwendung der Jahresüberschüsse 

 
Die Anteile des Reingewinns, die von der Sparkasse an den Verband abgeführt werden, werden unter den Verbands-
mitgliedern nach dem Beteiligungsverhältnis aufgeteilt. Die Verbandsversammlung kann hiervon abweichende Be-
schlüsse fassen. 
 

§ 12 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 
Die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder ist nur durch Änderung der Verbandsordnung und nur zum Anfang bzw. Ende 
eines Kalenderjahres möglich.  
 

§ 13 
Änderung der Verbandsordnung, Auflösung des Zweckverbands 

 
(1) Beschlüsse über Änderungen der Verbandsordnung und die Auflösung des Verbandes bedürfen einer Mehrheit von 

drei Vierteln der Mitglieder der Verbandsversammlung. Der Beschluss über die Auflösung des Verbandes bedarf zu 
seiner Wirksamkeit der Zustimmung aller Verbandsmitglieder. § 60 VwVfG findet entsprechende Anwendung. Die 
Auflösung wird frühestens mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung eines Wechsels der Trägerschaft an der 
Zweckverbandssparkasse nach § 1 Abs. 2 NSpG oder einer Auflösung der Zweckverbandssparkasse nach § 31 
Abs. 3 wirksam.  

 
(2) Die Abwicklung des Verbandes obliegt der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer. Bis zur 

Beendigung der Abwicklung gilt der Verband als fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung es erfordert. Das 
nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen fällt an die Verbandsmitglieder nach ihrem 
Beteiligungsverhältnis und ist von diesen für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 
§ 14 

Kündigung 
 
Ein Verbandsmitglied kann seine Mitgliedschaft nur aus wichtigem Grund und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem Verband kündigen. Mit dem Wirksamwerden der 
Kündigung scheidet das Verbandsmitglied aus dem Verband aus. Ein Auseinandersetzungsanspruch gegen den Ver-
band oder die übrigen Verbandsmitglieder steht dem ausscheidenden Verbandsmitglied nicht zu. 
 

§ 15 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Verbands werden von der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Scheeßel wahrgenommen. 
 

§ 16 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme). 
 

§ 17 
Übergangsvorschrift 

 
Abweichend von § 4 dieser Verbandsordnung führt die Verbandsversammlung ihre Tätigkeit bis zu ihrer Neubildung nach 
der am 1. November 2006 beginnenden allgemeinen Wahlperiode der kommunalen Vertretungen in ihrer bisherigen 
Zusammensetzung fort. 
 

§ 18 
Inkrafttreten der Verbandsordnung, 

Außerkrafttreten der Zweckverbandssatzung 
 

(1) Diese Verbandsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Zweckverbandssatzung vom 19. Oktober 1963 (Amtsbl. für den Reg.Bez. Stade, S. 160) zuletzt 
geändert durch die Änderungssatzung vom 2. Dezember 2002 (Amtsbl. für den Reg.-Bez. Lüneburg, S. 93), außer 
Kraft. 

 
 
Scheeßel, den 01. Februar 2007 

 

Sparkassenzweckverband Scheeßel 

  

 

   Frick Behrens 

   Vorsitzender der Verbandsversammlung Verbandsgeschäftsführer  
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2007 Nr. 3 
 
 
D. Berichtigungen 

 
Berichtigung 

der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- 
und Auslagenentschädigung für die Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 

der Gemeinde Hassendorf (Entschädigungssatzung) 
 
Die im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2006 auf Seite 362 veröffentlichte 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für die Ratsmitglieder und eh-
renamtlich tätige Personen der Gemeinde Hassendorf vom 29.11.2006 wird wie folgt berichtigt:  
 
In § 1 Ziffer 2 der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung 
für die Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen der Gemeinde Hassendorf vom 29.11.2006 wird der unter § 3 
Abs. 1 Buchstabe a)  ausgewiesene Betrag von „400,00 €“ durch den Betrag von „450,00 €“ ersetzt.  
 
 
Hassendorf, den 15. Februar 2007 
 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister 
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Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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